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Anträge des Vorstandes an die Delegiertenversammlung des 

Schweizerischen Kanu-Verbands 

1. Revision der Statuten 
Hintergrund 

Die European Championships (EC) sind ein etabliertes europäisches Multisport-Format, das 2018 in 
Glasgow sowie 2022 in München erfolgreich durchgeführt wurde. Diese Austragungen haben gezeigt, 
dass die Bündelung mehrerer Europameisterschaften eine deutlich höhere mediale, gesellschaftliche 
und sportpolitische Wirkung entfaltet, als dies bei einzelnen Europameisterschaften möglich ist.  
 
Das Sportparlament (Generalversammlung von Swiss Olympic) hat nach Vorliegen einer 
umfassenden Machbarkeitsstudie im November beschlossen, dass die Schweiz für die Austragung der 
European Championships 2030 kandidieren soll. Gleichzeitig wurde das dafür notwendige Budget 
genehmigt. Der Europäische Kanu-Verband (neu Paddle Europe) unterstützt dieses Multisport-
Konzept ausdrücklich. Kanu-Regatta war bereits an den European Championships 2022 in München 
Teil des Programms und soll auch im Rahmen der Kandidatur für 2030 mit Wettkämpfen auf dem 
Rotsee vertreten sein. Für Swiss Canoe eröffnet sich damit die einmalige Chance, den Kanusport im 
Rahmen einer Heim-Europameisterschaft einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 
 
Zur Vorbereitung der Kandidatur sowie zur Lancierung der erforderlichen politischen Prozesse auf 
Ebene Bund, Parlament und Kantone hat Swiss Olympic gemeinsam mit den beteiligten Verbänden 
einen Verein gegründet. In diesem Verein sind jene Sportarten vertreten, die Bestandteil der 
European Championships 2030 sein sollen. 
 
Gemäss den Statuten von Swiss Canoe bedarf die Mitgliedschaft in einem neuen Verein der 
Zustimmung der Delegiertenversammlung. Zudem ist eine entsprechende Anpassung der Statuten 
erforderlich. 
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Antrag 

Der Vorstand stellt den Antrag, den Beitritt zum Verein «European Championships 2030 
Switzerland» zu bestätigen sowie Artikel 1.5 der Statuten wie folgt anzupassen. 
 
 

 Statuten Version 2025 Vorschlag Vorstand 2026 

1.5 Der SKV ist Mitglied folgender Organisationen: 

• International Canoe Federation (ICF); 

• European Canoe Association (ECA); 

• Swiss Olympic Association (SOA); 

• Schweizerische Lebensrettungs-
Gesellschaft (SLRG); 

• AQUA VIVA – RHEINAUBUND; 

• Stiftung SchweizMobil, Bern (durch 
Einsitznahme eines Vertreters des SKV 
im Stiftungsrat); 

• Verein «sportartenlehrer.ch»; 

• Euro Paddle Pass (EPP); 

• Verein Natur + Freizeit  
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• International Canoe Federation (ICF); 
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• AQUA VIVA – RHEINAUBUND; 

• Stiftung SchweizMobil, Bern (durch 
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• Verein European Championships 2030 
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Beilagen 

• Statutenentwurf 
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2. Schaffung eines neuen «Entwicklungsfonds» 
 

Hintergrund 

Swiss Canoe ist in den letzten zehn Jahren stark gewachsen. Die Prozesse und Projekte des Verbands 
sind dabei nicht nur zahlreicher, sondern auch grösser und komplexer geworden. Swiss Canoe setzt 
laufend Entwicklungs- und Innovationsprojekte um, welche für die nachhaltige Weiterentwicklung 
des Verbands von zentraler Bedeutung sind. Solche Projekte gehen häufig über das ordentliche 
Tagesgeschäft hinaus und lassen sich nicht immer vollständig innerhalb eines einzelnen 
Rechnungsjahres finanzieren. Gleichzeitig erlaubt der Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER 
keine klassischen Rückstellungen, wie sie aus Vereinen bekannt sind. Die Anwendung dieses 
Rechnungslegungsstandards ist jedoch Voraussetzung für den Bezug von Subventionen von Swiss 
Olympic. 
 
Der Vorstand ist deshalb der Ansicht, dass es sinnvoll ist, für solche Vorhaben gezielt finanzielle 
Mittel zu bündeln und flexibel einsetzen zu können. Damit sollen grössere oder strategisch wichtige 
Projekte geplant, vorbereitet und umgesetzt werden können, ohne dass das ordentliche 
Jahresbudget unverhältnismässig belastet wird. 
 
Ein Entwicklungsfonds schafft hierfür eine klare, transparente und zweckgebundene Grundlage und 
stärkt die finanzielle Steuerungsfähigkeit des Verbands. 
 
Antrag 

Der Vorstand beantragt die Schaffung eines Entwicklungsfonds von Swiss Canoe sowie die 
Genehmigung des vorgeschlagenen Fondsreglements. 
 
Beilagen 

• Fondsreglement 
 
 


